
ZBB 2001, 30
ec-Bed. Nr. A III 2.4; BGB § 276
Keine grobe Fahrlässigkeit bei Aufbewahrung von ec-Karte und PIN in verschiedenen Räumen einer Wohnung

BGH, Urt. v. 17.10.2000 – XI ZR 42/00 (KG), ZIP 2000, 2196 = BB 2000, 2593 = NJW 2001, 286 = WM 2000, 2421

Leitsatz:

Der Inhaber eines Girokontos handelt nicht grob fahrlässig, wenn er seine ec-Karte und die zugehörige
Geheimnummer in unterschiedlichen Räumen einer Wohnung verwahrt. Wird die ec-Karte unter diesen
Umständen entwendet, und es kommt zu unbefugten Barabhebungen, dann kann der Kontoinhaber
Rückbuchung und Auszahlung des sich nach der Berichtigung ergebenden Guthabens verlangen.
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